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Neue Rechte des Finanzamtes
Neue Pflichten für Unternehmer



Software-Schmiede Vogler & Hauke GmbH

• Gegründet 1986, Sitz in Neckarsulm
• Microsoft Partner, Citrix Silver Partner, Docuware ADP etc.
• 24 Mitarbeiter, Niederlassungen in Berlin & Heiligenhaus
• IT-Lösungen für den Mittelstand (bis 250 MA)

• Consulting
• Software-Entwicklung
• IT-Projekte
• Support

• Ziel: Integrative IT-Lösungen für Unternehmen aus Handel,
Dienstleistung und Industrie

• Professional ERP – Auftrags- & Warenwirtschaft
DocuWare DMS- & Archivierungslösung
Diamant/2 Rechnungswesen & Kostenrechnung

• Über 750 Kunden in D, A und CH mit ca. 3500 Anwender
• Mehrheitsgesellschafter: dsb AG, Neckarsulm



Ganzheitliche IT-Lösungen  im Mittelstand



Modular, flexibel, zukunftssicher

• Funktionen der Grundversion
• Adress- & Ansprechpartnerverwaltung
• Artikel- & Lagerverwaltung
• Auftragsbearbeitung

(Angebot – Rechnung)
• OP-Verwaltung & Mahnwesen
• Office-Schnittstellen
• Mailing-Center
• Listen & Statistiken
• Sämtliche Generatoren

• Über 30 Zusatzmodule
• Kontaktmanagement (CRM)
• Projektverwaltung/BDE
• Warengruppenrabatte/Staffelpreise
• Bestellwesen / Einkauf
• Chargen- & Mehrlagerverwaltung
• Vertreterabrechnung
• Warenzuteilung
• Stücklisten-Modul
• Versandhandel & Export
• Zugriffsberechtigung.
• Diverse FiBu-Schnittstellen
• usw…

• Netzwerkfähig bis 150 Plätze
• Terminalserver geeignet



Die „Digitale Betriebsprüfung“

                           Das müssen Sie wissen!



Neue Prüfungsmethode – Warum?



• Ziele der neuen Regelungen

• Bessere Prüfungsergebnisse (höheres Steueraufkommen)
• Rationellere und effektivere Prüfung

• Moderne Prüfungsmethodik:
• Anpassung an moderne Buchführungstechniken
• Komplettprüfung anstelle von Stichproben

• Vermeidung von Medienbrüchen
(zwischen Unternehmens-EDV und BP)

• Beschleunigung der Prüfung
(Arbeitserleichterung für den Prüfer)

• Entlastung der Unternehmen durch Beschleunigung

Neue Prüfungsmethode – Warum?



• Gesetzesänderungen

• § 146, 147 Abgabenordnung

• § 200 Abs. 1 Abgabenordnung
(Mitwirkungspflichten)

• § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz
(Vorsteuerabzug aus elektronischen Abrechnungen i.S.d UStG)

Neue Abgabenordnung – Rechtsvorschriften

• ... und die Auslegung der Finanzverwaltung hierzu
• GDPdU (BMF-Schreiben vom 16.7.2001)

(Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen)



• BP ist berechtigt,
datentechnisch zuzugreifen ...

• ... auf aufbewahrungspflichtige
Unterlagen i.Sd. § 146 Abs. 1 AO
• Bücher und Aufzeichnungen
• „Geschäftsbriefe“
• Buchungsbelege
• Sonstige Unterlagen, die für

Besteuerung von Bedeutung sind.

• ... wenn diese mit Hilfe von EDV
erstellt sind.

• Zugriffsart 1
• Zugriffsart 2
• Zugriffsart 3

Systematik der neuen Regelungen



• Prüfbarkeit digitaler Unterlagen

• Es wird auf die Daten der Systeme im Unternehmen zugegriffen,
die diese aufbewahrungspflichtigen Dokumente erzeugen oder
erfassen.

• Unterschied Dokumente – Daten
• Beispiel Rechnung aus Fakturierungssystem
• Keine Pflicht zur Einführung von EDV-Systemen

• Wer (EDV-)technische Abbildungen der aufbewahrungs-
pflichtigen Dokumente zur Verfügung stellt erfüllt die Pflicht
zur Datenweiterabe nicht.
(Mikrofilm, pdf- oder tiff-Formate)

• Die Wahlfreiheit bezüglich der Archivierungsmedien wurde
eingeschränkt.
(Dokumente in Papierform genügen nicht mehr, wenn diese Daten EDV-technisch
im Unternehmen erzeugt werden)

• Es ist nicht nur die Fibu, sondern fast alle EDV-Systeme des
Unternehmens betroffen.

Digitale Unterlagen



• Drei Möglichkeiten des Datenzugriffs:

• Z1: Unmittelbarer Zugriff auf die IT-Anlage durch den Prüfer

• Betriebsprüfer nutzt vorhandene IT-Anlage „wie ein Sachbearbeiter“
und prüft Daten mit vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten

• Ihre Aufgabe:
Bereitstellen eines Arbeitsplatzes und Einweisung;
Sicherstellen, dass BP nur steuerlich relevante Daten sehen kann;
Sicherstellen, dass BP Daten nicht verändern kann

• Z2: Mittelbarer Datenzugriff, d.h. der Steuerpflichtige stellt einen
Mitarbeiter, der die gewünschten Auswertungen vornimmt.

Datenzugriff



• Datenzugriff (Z1/Z2) am Beispiel Professional ERP
• steuerlich relevante Daten eines frei wählbaren Zeitraumes werden mit

Datensicht-Software vom Netz auf lokalen PC kopiert.
• Nach Datenübertragung kann Netzverbindung unterbrochen werden

(somit kein „Schnüffeln“ des Finanzprüfers im Netz möglich)
• Daten können nicht verändert werden

Datenzugriff



Datenzugriff

Z3: Steuerpflichtige muss Daten in auswertbarer Form auf Datenträger
dem Prüfer überlassen (Prüfsoftware IDEA)

• Betriebsprüfer verlangt Überlassung der relevanten Daten in frei
auswertbarer Form auf CD/DVD

• Ihre Aufgabe:
Exportieren der gewünschten Daten auf Datenträger
Überlassen der Dokumentation der Datenstruktur

• Analyse der Daten mit Analysesoftware



• Mitwirkungspflichten und ihre Schranken

• Ergänzung in § 200 AO: Unterstützung der Finanzbehörde bei
Datenzugriff in sachlicher und personeller Hinsicht

• Hard- und Software
• System-Einweisung

• Schranke: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
• Umfang der Mitwirkung: Abhängig von Unternehmensgröße / Mitarbeiterzahl
• Wahl der Zugriffsart: Geringste Beeinträchtigung

Mitwirkungspflichten



Anwendungszeitpunkt und Billigkeitsregelung

• Anwendungszeitpunkt der Neuregelungen

• Zugriff
• Steuerliche Außenprüfungen, die nach dem 31.12.2001 beginnen

• Digitale Unterlagen
• Vor 01.01.2002 archivierten Daten.
• Nach dem 31.12.2001 archivierten Daten.

• Gesetzliche Billigkeitsregelung
• § 148 AO: Finanzverwaltung kann zur Vermeidung von Härten

Erleichterungen bewilligen (Bsp. Systemwechsel)



Rechtsfolgen und Kosten

• Kosten

• Kostentragungspflicht beim Steuerpflichtigen (§ 147 Abs. 6 Satz 3 AO)
• Größenordnung: Aufwand der Euro-Umstellung
• Rechtfertigung der Bundesregierung: Einsatz DV-gestützter

Buchführungssysteme hat zu erheblichen Rationalisierungseffekten
geführt, die die jetzt entstehenden Belastungen ausgleichen.

• Rechtsfolgen bei Nichtbeachten der neuen Regelungen

• Allgemeine Zwangsmittel nach der Abgabenordnung (§§ 328 ff. AO)
(Zwangsgeld bis zu € 25.000,00)

• Schätzung (§ 162 AO)



• Neue AO kann auch für Belege vor dem 1.1.2002 gelten!

Neue Abgabenordnung – Anwendungszeitpunkt

Auszug einer Ankündigung einer Betriebsprüfung des FA Heilbronn
(Rückseite: Mitwirkungspflichten)



In welchen Systemen sind die Daten?



• Finanzbuchhaltung
z.B. Buchungsjournal, USt-Anmeldungen, OP zum Stichtag, etc.

• Anlagebuchhaltung
 z.B. Anlagestammdaten, Afa-Listen

• Personalbuchhaltung, Personalzeiterfassung
z.B. Stammdaten Mitarbeiter inkl. Bankverbindung, Lohn- & Gehaltsabrechnungen

• Fakturierung, Materialwirtschaft
z.B. Stammdaten Debitoren, Ausgangsrechnungen inkl. Artikelpreise & -mengen.
Rechnungsnummer, etc.
Lagerzu- & Abgangsprotokolle, Inventurlisten zum Stichtag , etc.

• Kosten- & Leistungsrechnung
z.B. Bewertung von Vermögensgegenständen, Ermittlung von Herstellkosten etc.

• Dokumentenmanagement-System
z.B. Erhaltene Dateien von Dritten; ausgespielte frei auswertbare Dateien alter
Systeme oder nicht mehr online gehaltener Daten; auch: gescannte
Eingangsrechnungen

• u.a. Systeme
gesetzliche Regelung ist flexibel auslegbar!

In welchen Systemen sind die Daten?



Funktionen
• Daten schichten
• Aufsummieren
• Dateien vergleichen
• Feldstatistiken
• Mehrfachbelegung
• Altersstrukturanalyse
• Lückenanalyse
• Pivottabellen
• Grafische Darstellungen

IDEA – Interactive Data Extraction & Analysis

Formate
• ASCII
• EBCDIC
• DBASE
• DIF
• XLS
• ODBC
• SAP/R3 (AIS)
• Datei-Druckreports



• Bestandstest Lagerführung
Bestandsmengen der Lagerbuchführung mit der Artikelmenge aus Ausgangsrechnungen
prüfen

• Inventurdifferenzen
Checken aller Artikel, die nach der Inventur deutlich verringert wurden

• Verdeckte Zahlungen
Prüfer vergleicht Kontonummern der Lieferanten mit denen der Mitarbeiter

• Geringfügigkeitskontrolle
Alle Kontonummern an die Gehaltszahlungen gehen werden mit den Mitarbeiterstammdaten
verglichen

• Rechnungskontrolle
Lückenanalysen für fehlende Rechnungsnummern, Vergleich der VK-Preise desselben
Artikels an verschiedene Kunden

• Kassenprüfung
Prüfer stellt fest, ob der Kassenbestand immer positiv war.

• ... und über 300 weitere Makros zur Auswertung Ihrer Daten! Tendenz: Steigend!!

Beispiele, wie mit Idea geprüft wird



IDEA – Interactive Data Extraction & Analysis

Prüfung Ausgangsrechnungen



IDEA – Interactive Data Extraction & Analysis

Prüfung Ausgangsrechnungen



• Probleme durch neue Abgabenordnung
• Uninformierte Unternehmer: Langzeit-Auswirkungen werden unterschätzt

• Häufige Systemwechsel kaufmännischer IT-Systeme in Bezug auf die 10-
Jahresfrist zur Aufbewahrung, bestehende System erfüllen Anforderungen
nicht!

• Datev kann nicht alle erforderlichen Unterlagen digital bereit stellen (z.B.
Rechnungen, Inventuren, Kassensysteme, digitale Signaturen etc.)

• In dieser Frage oft falsch informierte Steuerberater

• Hoch motivierte Betriebsprüfer, die auf Datenzugriffe trainiert sind;
Prüfsoftware von Audicon (IDEA) auf Notebooks installiert

• Inkompatible Systeme: rückwirkende Lösung ab 1.1.02 oft unmöglich:
Daten werden unzulässig verdichtet; Datenüberlassung unmöglich!

• Digitale Betriebsprüfung auch für Zeiträume vor 2002 möglich!

• Unterstützungsmöglichkeiten einer elektronischen Archivierung unbekannt

Neue AO – Risiko!



• Notwendige organisatorische Vorbereitungen
• Definition von Ansprechpartnern für Betriebsprüfung

Steuerliche & IT-technische  Kompetenz

• Was sind steuerlich relevante Daten?
Festlegung obliegt zunächst dem Steuerpflichtigen;
Merksatz: jede digitale Information -ob selbst erzeugt oder von Dritten erhalten- ist
im Originalformat zur Verfügung zu stellen.
ACHTUNG! Kein Verwertungsverbot für versehentlich überlassene Daten!!

• Welche IT-Systeme ver- & bearbeiten diese Daten?
Checkliste aller verwendeten Programme

• Wie stellen externe IT-Dienstleister (z.B. Datev) Daten zur
Verfügung?
Sichern Sie sich bei Ihren Dienstleistern schriftlich ab!

• Sind diese Systeme auf AO/GDPdU (Z1-Z3) vorbereitet?
Welche Module & Lizenzen sind für bestehende Programme zu erwerben?

• Welche steuerrelevanten Dateien erhalten wir von Dritten?
z.B. Gutschriften, Abrechnungstabellen, eMails etc.;
Sensibilisierung der Mitarbeiter für steuerrelevante Dateien

„Digitale Betriebsprüfung“



• Notwendige technische Vorbereitungen
• Betriebsprüfer-Arbeitsplatz?

Lizenzen, Zugriffsrechte/-schranken auf Netzwerkebene & Anwendungsebene,
CD/DVD-Brenner (nicht zulässig: Diskette, Bänder sonst. Laufwerke!)

• Einsatz einer elektronischen Archivierung?
Speicherung von Dateien in unterschiedlichen Formaten unabhängig von den
Quellprogrammen; leichte Übertragbarkeit auf CD/DVD; Ablage der Daten für Dauer
der Aufbewahrungspflicht

• Was tun bei Ablösungen von Altsystemen?
Alte IT-Systeme dürfen abgeschaltet werden, aber: alle relevanten Daten müssen
spätestens ab dem 1.1.2002 in frei auswertbarer Form verfügbar bleiben

• Anschaffung von Idea?
Prüfen Sie Ihre Daten ebenso wie der Finanzprüfer!

• Test der Systeme nach den GDPdU-Vorgaben
Dateien lesbar, Datensatzbeschreibung vorhanden?

• Wie werden erhaltene Dateien Dritter verwaltet?
Indizierung notwendig, Realisierung Schreibschutz

„Digitale Betriebsprüfung“



Wie funktioniert Dokumenten-Management?

• Jeder Archiv-Ein-
trag besteht aus
einem Datensatz
mit den Suchbe-
griffen und einem
grafischen Abbild.

• Der Aufbau der
Archivbegriffe ist frei
wählbar

• Anstelle der gra-
fischen Abbilder
können auch
Original-Dateien
(Word-Dokumente
etc.) im Archiv
abgelegt werden

• Zugriffsrechte sind
detailliert zu ver-
geben.

• Kommentare kön-
nen zugefügt wer-
den, ohne die Doku-
mentenechtheit zu
gefährden.



Persönliche Ablage
(noch nicht archiviert)

Zugängliche Archive
(archiviert & verschlagwortet)

Was ist Dokumenten-Management?

eMails , Word, Excel etc.

Autom. Ablage direkt aus Anwendungen

Scannen von Belegen

• Eine DMS-System speichert alle unternehmensrelevante
Daten unabhängig von den „Quellprogrammen“ und stellt
diese z.B. auf CD/DVD den Prüfern zur Verfügung

Z3-Dateien für Datenüberlassung



• Neue AO als Chance für Archivierungslösung

• Zeitersparnis:
10-30% weniger Aufwand bei Ablage von Dokumenten
90% schnellerer Zugriff auf Dokumente im elektronischen Archiv

• Platzersparnis:
99% weniger Volumen (keine Ordner, Regale etc. notwendig)

• Höhere Datensicherheit:
von Ihren Ordnern machen Sie keine Kopien, von Ihren IT-Daten schon!

• Einheitliche Ablage:
Alle Dokumente in einem System: eMails, Briefe, Faxe, Word- & Excel-
Dateien, Dateien für Datenüberlassung für Steuerprüfung

• Schnittstellen:
viele IT-Systeme (von Professional bis SAP) können Daten direkt
übergeben

• Maximierung Kundenzufriedenheit durch Ad-Hoc Auskünfte

Neue AO – Chance!



• Beginnen Sie zügig mit der mit der organisatorischen
und technischen Vorbereitung Ihres Unternehmens:

• Identifikation steuerlich relevanter Daten
• Separation sonstiger steuerlich relevanter Dateien
• Prüfen Sie, ob Ihre Software die genannten

Voraussetzungen erfüllt.
• usw.

Nächste Schritte



• GDPdU-Workshop in Ihrem Unternehmen

• Ziel:
Ermittlung steuerlich relevanter Daten auf Ihren IT-Systemen und
Aufzeigen einer Archivierungs-Strategie

• Teilnehmerkreis:
Geschäftsführer, Buchhaltung, Einkauf, Verkauf, IT-Verantwortlicher

• Anmeldung:
Software-Schmiede Vogler & Hauke GmbH
Konrad-Zuse-Str. 16
74172 Neckarsulm
Tel: 07132-96 26 50
Fax: 07132-96 26 40
www.softwareschmiede.com

Ihr nächster Schritt …


